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I RAHMENBEDINGUNGEN 
 
1 ANLASS DER PLANUNG, ALLGEMEINE ZIELSETZUNG UND RECHTSGRUNDLA-

GEN 
Die Stadt Emden befasst sich im Rahmen des Stadtentwicklungskonzepts Wohnen (StEK) seit geraumer 
Zeit mit der Entwicklung des westlichen Teils des Stadtteils Conrebbersweg zwischen der Autobahn 31 
und dem Larrelter Tief. 
Das erstellte Stadtentwicklungskonzept Wohnen1, das vom Rat der Stadt Emden am 13.03.2014 be-
schlossen wurde, dient als Grundlage zur Ausweisung zukünftiger Bauflächen. Den Rahmenplan „Conr-
ebbersweg-West“ hat der Rat am 03.02.2015 beschlossen. Mit der 1. Fortschreibung des Stadtentwick-
lungskonzepts Wohnen, die der Rat am 09.07.2015 beschlossen hat, wurde der Rahmen der Siedlungs-
entwicklung „Conrebbersweg-West“ neu festgelegt. Die endgültige Form der Siedlungsentwicklung 
wurde im Rahmen der 67. Änderung des Flächennutzungsplans festgelegt. Das entsprechende Aufstel-
lungsverfahren wurde Anfang 2022 mit der Wirksamkeit der Änderung abgeschlossen. 
Zielsetzung ist die abschnittsweise Entwicklung eines neuen Stadtteils. Angestrebt wird eine Entwick-
lung, die den aktuellen und kommenden Anforderungen der Demografie sowie des Umwelt- und Klima-
schutzes gerecht wird und dabei eine höchstmögliche Lebensqualität für alle Anwohner gewährleistet.  
Der Standort bietet sehr gute Voraussetzungen dafür, einen großen Teil des im Rahmen des StEK festge-
stellten zukünftigen Bedarfs langfristig planvoll zu decken. Zudem ist bedingt durch die nicht zu große 
Entfernung zum Zentrum eine integrierte Stadtentwicklung möglich, die eine effiziente Nutzung der inf-
rastrukturellen Einrichtungen gewährleistet. 
Neben der Entwicklung von Wohnbauland wird auch die Bereitstellung von gewerblich und gemischt 
nutzbaren Grundstücken angestrebt, da sich die Flächen in unmittelbarer Nähe zur Autobahnanschluss-
stelle hierfür ideal eignen und auf diese Weise den lokal ansässigen Unternehmen Neuansiedlungs- und 
Entwicklungsmöglichkeiten geboten werden. 
Diese Siedlungserweiterung kann nicht ausschließlich an das vorhandene Straßennetz angebunden wer-
den. Für die verkehrliche Erschließung ist eine zentrale Sammel- und Erschließungsstraße notwendig. 
Durch diese wird der Stadtteil Früchteburg, in dem sich das große Emder Schul-, Kultur- und Sportzent-
rum befindet, mit der Autobahnanschlussstelle Nr. 2 „Pewsum/Conrebbersweg“ verbunden. Die geplante 
Hauptverkehrsstraße wird neben der Erschließung des neuen Siedlungsgebietes auch wesentlich der 
Entlastung des gegenwärtig bestehenden Siedlungsgefüges von Conrebbersweg dienen. Mit der Ent-
wicklung der Baugebiete und der damit verbundenen Schaffung ergänzender Verkehrswege besteht dar-
über hinaus die Möglichkeit, vorhandene Verkehrsnetze, insbesondere für den Fuß- und Radverkehr, 
aber auch für den ÖPNV auszubauen und zu optimieren. Somit wird der Umweltverbund im Sinne des 
vom Rat der Stadt Emden beschlossenen Verkehrsentwicklungsplans2 dauerhaft und nachhaltig ge-
stärkt. Zudem bekommt die geplante Straße auch eine überörtliche Funktion, indem sie den neuen 
Stadtteil mit den benachbarten Gemeinden Krummhörn und Hinte verknüpft. 
Bei der Konzeption wurde darauf geachtet, die Bedürfnisse aller Verkehrsteilnehmer zu berücksichtigen 
und miteinander in Einklang zu bringen. Dies gilt insbesondere für die Führung der Fuß- und Fahrradver-
kehre und die flächendeckende Erschließung über den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). 
Der vorliegende Bebauungsplan soll als planfeststellungsersetzender Bebauungsplan Baurecht für die 
Hauptsammelstraße schaffen. Ein entsprechender Antrag auf Mittel aus dem Gemeindeverkehrsfinan-
zierungsgesetz (GVFG) wurde am 30.11.2015 gestellt, woraufhin per 25.10.2016 eine Aufnahme ins Mehr-
jahresprogramm erfolgte. 

 
1 NWP Planungsgesellschaft mbH (2013): Stadt Emden: Stadtentwicklungskonzept Wohnen. – Oldenburg, 
November 2013 
2 https://www.emden.de/rathaus/verwaltung/fb-300-stadtentwicklung-und-wirtschaftsfoerderung/fd-stadt-
planung/mobilitaet, zuletzt abgerufen am 01.03.2023 
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2 RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH 
 
Der räumliche Geltungsbereich dieses Bebauungsplans liegt westlich des zusammenhängend bebauten 
Gebiets der kreisfreien Stadt Emden, nordwestlich der Innenstadt. Er weist einen sehr langgestreckten und 
schmalen Zuschnitt entsprechend seiner Aufgabe, ausschließlich eine Straßentrasse planungsrechtlich zu 
sichern, auf. Da die Erschließung und Bebauung von Conrebbersweg West vor kurzem begonnen hat (B-
Pläne D 156 Conrebbersweg West III. Abschnitt  Teil A (Wohnen) und III. Abschnitt  Teil B (Gewerbe)  sowie 
D 156 Conrebbersweg West IV. Abschnitt (Wohnen)), liegt das Plangebiet in seinem nördlichen Bereich in 
direkter Nachbarschaft zur hier entstehenden Wohnbebauung. 
Das Plangebiet beginnt im Nordwesten etwa auf Höhe des rund 250 m östlich liegenden Grundstücks 
„Clara-Schumann-Straße“ Nr. 4b, verläuft dann nach Süden und verschwenkt etwa auf Höhe der Stadt-
straße „Früchteburger Weg“ in einem rechten Winkel nach Osten (mit einer kurzen Unterbrechung, 
s. Kap. 3.5). Diese Straße wird bis zum geplanten Knotenpunkt mit der Straße „Steinweg“ vom Geltungs-
bereich erfasst, womit auch eine kleine Fläche des „Steinwegs“ innerhalb des Geltungsbereichs liegt. 
Lage und genaue Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereichs sind der Planzeichnung zu entnehmen. 
Das Plangebiet umfasst eine Fläche von ca. 3,6 ha und liegt im Stadtteil Conrebbersweg. 
 

3 ÜBERGEORDNETE VORGABEN 
 
3.1 Flächennutzungsplan 
Die kreisfreie Stadt Emden hat gem. § 5 Abs. 2 NROG von der Aufstellung eines Regionalen Raumord-
nungsprogramms abgesehen. Daher ist für die übergeordnete städtebauliche Entwicklung der Flächen-
nutzungsplan maßgebend. 
Seit Wirksamkeit der 67. Änderung des Flächennutzungsplans wird die Trasse der Haupterschließung als 
sonstige überörtliche oder örtliche Hauptverkehrsstraße dargestellt. Damit gilt der vorliegende Bebau-
ungsplan als aus dem Flächennutzungsplan entwickelt, obwohl die Trassenführung etwas abweicht. 
Weiterhin werden die folgenden Darstellungen zur Vorbereitung der Siedlungsentwicklung getroffen: 
• Allgemeine Wohngebiete (WA) 
• Wohnbaufläche (W) 
• Urbane Gebiete (MU) 
• gewerbliche Baufläche (G) 

• Sondergebiet „Großflächiger Einzelhandel“ (SO) 

• Grünflächen mit den Zweckbestimmungen „Park“, „Grünanlage für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft“ sowie an der Autobahn „Verkehrsgrün bzw. Im-
missionsschutzgrün“ 

• Wasserfläche mit der Zweckbestimmung „Bootshafen“ 
• Flächen für die Wasserwirtschaft mit der Zweckbestimmung „Hochpolder“ (P) 
Der in die Fläche hineinreichende Teil des Landschaftsschutzgebietes Nr. 2 „Schlafdeich Constantia“ wird 
nachrichtlich übernommen und mit einem Einschrieb (L) kenntlich gemacht (vgl. Abb. 1). 
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Abb. 1: Ausschnitt aus der 67. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Emden mit Umgrenzung des 
Änderungsbereichs (ohne Maßstab) 
 

 
 
3.2 Informelle Planungsvorgaben 
 
Mit Ausnahme einiger intern gefertigter städtebaulicher Konzepte (Rahmenplan) sind informelle Pla-
nungsvorgaben für das Plangebiet nicht bekannt. 
 
3.3 Fachplanungen, Fachplanerische Belange 
 
Landschaftsprogramm Niedersachsen 
Das Landschaftsprogramm wird von der obersten Naturschutzbehörde (Ministerium für Umwelt, Energie, 
Bauen und Klimaschutz) für die Fläche des Landes Niedersachsen ausgearbeitet und fortgeschrieben (§ 10 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG) / § 3 Niedersächsisches Naturschutzgesetz (NNatSchG)). 
Das Niedersächsische Landschaftsprogramm wurde am 18.04.1989 erstmals veröffentlicht. Es stellt die im 
Interesse des gesamten Landes erforderlichen Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
gutachtlich dar. Es enthält insbesondere Aussagen über geschützte, schutzwürdige und schutzbedürftige 
Teile von Natur und Landschaft, über schutzbedürftige wildlebende Tier- und Pflanzenarten, über die Si-
cherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, über die Nutzbarkeit der Naturgüter sowie über die 
Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft. 
Auf Beschluss des Niedersächsischen Landtags vom 22.01.2014 hat der Niedersächsische Landesbetrieb 
für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) im Auftrag des Niedersächsischen Ministeriums 
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für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz das Niedersächsische Landschaftsprogramm fortgeschrie-
ben. Die Erarbeitung erfolgte in Abstimmung mit den unteren Naturschutzbehörden sowie den für die 
Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), den Bodenschutz und den Klimaschutz zuständigen Lan-
desdienststellen. Die Landesregierung hat das neu aufgestellte Niedersächsische Landschaftsprogramm 
am 30.11.2021 beschlossen. 3 
Die Freiflächen im Stadtteil Conrebbersweg sind im Entwurf des Landschaftsprogramms in den Anlage-
karten dargestellt als: 

• landesweit bedeutsames Gebiet für den Biotopschutz außerhalb von FFH-Gebieten (Karte 1) so-
wie für den Tier- und Pflanzenartenschutz (Karte 4a); 

• "Kernfläche Offenland (trocken und feucht)" für den landesweiten Biotopverbund (Karte 4b); 

• eines der Gebiete, die die Voraussetzungen zur Ausweisung als Naturschutzgebiet (NSG) gemäß 
§ 23 BNatSchG erfüllen (Karte 5a); 

• "wichtiger Kernbereich" im Aktionsprogramm für die Niedersächsischen Offenlandschaften 
(Karte 5c); 

• Schutzwürdiger Bereich mit besonderen Anforderungen an Nutzungen gemäß §2, §5, §13 und §44 
BNatSchG (Karte 5c). 

 
Landschaftsrahmenplan 
Der Landschaftsrahmenplan (LRP) übernimmt für die kreisfreie Stadt Emden zugleich die Funktion des 
Landschaftsplans. Er stellt die Schutzgüter dar und trifft Aussagen zu Zielvorstellungen für die verschiede-
nen Landschaftsbereiche. Hierbei sind für die Standortplanung besonders die Darstellungen von Schutz-
gebieten, schutzgebietswürdigen Bereichen sowie wichtigen Entwicklungsbereichen relevant. 
Der gültige LRP datiert von 2021; es handelt sich um die Fortschreibung des Plans von 1996. 
Die Landschaftseinheit A 9 "Conrebbersweg" wird im LRP als der letzte, großflächig zusammenhängende 
Komplex aus extensiv genutztem, artenreichem Feucht- und Nassgrünland mit fast flächendeckendem 
Schutzstatus in Emden bezeichnet (S. 468). "Sicherung und Entwicklung der artenreichen Gräben, Klein-
gewässer und Röhrichte" sind ebenso Zielbeschreibungen wie die "Förderung der Funktionen als Wiesen-
vogelbrut- und Amphibienlebensraum" (ebenda). 
Ca. 90 % der Landschaftseinheit haben einen Schutzstatus nach § 30 BNatSchG oder § 29 BNatSchG 
i. V. m. § 22 NNatSchG. "Trotz der erheblichen Konfliktpotentiale (Autobahn, Siedlung) hat das Gebiet eine 
sehr hohe Bedeutung für den Naturschutz. Eines der aus Naturschutzsicht wertvollsten Gebiete in Emden." 
(S. 481). 
Sowohl im LRP von 1996 als auch in der aktuellen Fortschreibung wird Conrebbersweg als naturschutzge-
bietswürdiger Bereich eingestuft. Ferner ist dieser Bereich in der landesweiten Biotopkartierung als "Be-
reich mit landesweiter Bedeutung für den Arten- und Ökosystemschutz" dargestellt. 
 
RAUMORDNUNGSPLAN FÜR DEN HOCHWASSERSCHUTZ  
Die kreisfreie Stadt Emden verfügt durch ihre unmittelbare Lage an der niedersächsischen Nordseeküste 
über eine Exponierung gegenüber Gefahren von Überschwemmungen durch Küstenhochwasser, insbe-
sondere Sturmfluten. Weite Teile des Stadtgebietes liegen auf Meeresspiegelniveau, knapp darunter oder 
nur wenige Meter darüber. Wie die Daten des Niedersächsischen Landesbetriebes für Wasserwirtschaft, 
Küsten- und Naturschutz (NLWKN) zeigen, ist im Extremereignisfall die gesamte Fläche der Stadt von 
Überschwemmungen betroffen.  
Durch die jahrhundertelange Besiedelung des Küstenraumes hat sich im Laufe der Zeit ein hohes Scha-
denspotential angesammelt. Die Stadt Emden ist sich des bestehenden Risikos bewusst. Aus diesem 
Grund wird großen Wert auf die ständige Unterhaltung der Hauptdeichlinie und eine Anpassung der 

 
3 https://www.nlwkn.niedersachsen.de/naturschutz/landschaftsplanung_beitrage_zu_anderen_planun-
gen/landschaftsplanung/landschaftsprogramm/landschaftsprogramm-113910.html, zuletzt abgerufen am 
22.02.2023 
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Schutzmaßnahmen an den neuesten Erkenntnisstand gelegt. Durch diesen technischen Hochwasser-
schutz, welcher die Überschwemmungshäufigkeit auf sehr seltene Ereignisse wie Extremhochwasser oder 
technisches Versagen reduziert (HQ200), ist die Überschwemmungswahrscheinlichkeit der geschützten 
Gebiete der Stadt daher als sehr gering einzuschätzen. 
Ein weiteres Hochwasserszenario im Stadtgebiet besteht, wenn die notwendigen Entwässerungsmaßnah-
men durch Ausfall oder Überforderung der Pumpsysteme nicht vollumfänglich erfolgen können. In solchen 
Fällen sind Wasserstauungen in tiefliegenden Arealen möglich. In Niedersachsen werden Anlagen, die 
Zwecken des Küstenschutzes dienen, durch das Niedersächsische Deichgesetz (NDG) definiert. Hauptdei-
che und Sperrwerke (sowie Siele) dienen dem Schutz eines Gebietes vor Sturmfluten. Sie bilden ein zu-
sammenhängendes System, das die dahinterliegenden Flächen zur Seeseite schützt. 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans D 156 Conrebbersweg West I. Abschnitt (Erschließung) wird das 
anfallende Wasser über den Vorflutweg 2 (Larrelter Tief) in das Siel- und Schöpfwerk an der Knock abge-
führt. Das Larrelter Tief wurde an dieser Stelle von 1965 bis 2002 ausgebaut. Als Bemessungsgrundlage 
für die Querschnittserweiterung wurde eine Abflussspende von 120 l/s*km² (plus einem Zuschlag für die 
Baugebiete der Stadt Emden) zugrunde gelegt. 
Vor diesem Hintergrund und aufgrund der Tatsache, dass die potentiellen Überschwemmungsbereiche 
keine wesentlichen räumlichen Differenzierungen hinsichtlich der Ereignisintensität aufweisen, ergibt sich 
hieraus kein weiterer Handlungsbedarf. 
 
Baudenkmale 
Baudenkmale sind im Plangebiet nicht vorhanden.  
 
Bodendenkmale 
Es befinden sich nach derzeitigem Kenntnisstand keine Bodendenkmäler im Plangebiet. Sollten jedoch bei 
den vorgesehenen Bau- und Erdarbeiten vor- oder frühgeschichtliche Bodenaltertümer festgestellt wer-
den, sind diese unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde oder der Ostfriesischen Landschaft zu 
melden. 
 
Oberflächenentwässerungskonzept Conrebbersweg West 
Im Zuge der Aufstellung der 67. Änderung des Flächennutzungsplans wurde das Oberflächenentwässe-
rungskonzept grundlegend überarbeitet. Es sind nunmehr keine kleinen Kanäle bzw. Gräben und auch kein 
Fehnkanal mehr vorgesehen. Es werden als Hauptwasserzüge 2 von Norden nach Süden verlaufende Ka-
näle bzw. Gräben an der westlichen Grenze von Conrebbersweg West und am westlichen Rand der beste-
henden Bebauung in Conrebbersweg angelegt. Ein weiterer Hauptwasserzug verläuft am südlichen Rand 
der bestehenden Bebauung. Diese Kanäle und Gräben dienen der Ableitung des Oberflächenwassers und 
der Zuführung zur Vorflut. Ergänzend hierzu wird unmittelbar angrenzend an die Bebauung an der „Rysu-
mer Reihe“ und am „Immingaweg“ der ca. 5 m breite Graben ertüchtigt und mit dem zentralen Hauptwas-
serzug verbunden. 
Vorfluter ist das Larrelter Tief, in das die Kanäle ungedrosselt entwässern. Im Hinblick auf die Schaffung 
eines ausreichenden Rückhaltevolumens fiel die Entscheidung für einen Hochpolder als zweckmäßigste 
und wirtschaftlichste Lösung. Zurückzuhaltende Wasservolumina werden dem Polder über ein 
Schöpfwerk zugeführt, von wo aus eine gedrosselte Ableitung zurück ins Larrelter Tief erfolgt. Der Stand-
ort für den Polder wird derzeit in unmittelbarer Nähe von Conrebbersweg West, an der westlichen Seite 
des Autobahnrings, geplant. 
 
Leitungen 
Beim Ausbau der technischen Infrastruktur (Straßen- und Wegebau, Bau von Ver- und Entsorgungsanla-
gen) besteht für die Ausbauunternehmer Erkundigungspflicht im Hinblick auf den vorhandenen Leitungs-
bestand. Der Unternehmer genügt dieser Prüfungspflicht nicht, wenn er sich bei dem Grundstückseigen-
tümer bzw. bei der örtlichen Stadt- oder Gemeindeverwaltung erkundigt. Vielmehr hat er sich vor Beginn 
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von Bauarbeiten bei dem jeweiligen Versorgungsunternehmen zu erkundigen, deren Leitungen vor Ort 
verlegt sind. Vor Beginn der Baumaßnahmen ist eine gemeinsame Trassenbegehung erforderlich. 
 
Sonstige Planungen 
Sonstige Planungen, die bei der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes zu beachten wären, sind 
nicht bekannt. 
 
3.4 EU-Richtlinien zum Umweltschutz 
 
Am 20. Juli 2004 ist das Gesetz zur Anpassung des Baugesetzbuches an EU-Richtlinien in Kraft getreten. 
Mit diesem Gesetz hat die Bundesrepublik Deutschland die „Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 27. Juni 2001 über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und 
Programme“ (Plan-UP-Richtlinie, auch UPR-Richtlinie genannt) in nationales Recht umgesetzt.  
Nach dieser Richtlinie müssen die Mitgliedstaaten der EU gewährleisten, dass ab dem 20. Juli 2004 für 
Pläne eine Umweltprüfung durchzuführen ist. Damit ist die Umweltprüfung in das Bauleitplanverfahren 
eingeführt. 
 
Wesentliche Regelungen der Plan-UP-Richtlinie sind: 

• Umweltprüfung: Pläne und Programme, insbesondere im Bereich der Bodennutzung und der Raumord-
nung, unterliegen der Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltprüfung,  

• Umweltbericht: Im Rahmen der Umweltprüfung ist ein Umweltbericht zu erstellen, der die erheblichen 
umweltbezogenen Auswirkungen sowie vernünftige Alternativen berücksichtigt, beschreibt und bewer-
tet. Dieser Bericht soll bei der Ausarbeitung des Plans berücksichtigt werden, 

• Öffentlichkeitsbeteiligung: Die Öffentlichkeit und die in ihrem umweltbezogenen Aufgabenbereich be-
troffenen Behörden sind zu beteiligen. Das Ergebnis der Beteiligung soll bei der Ausarbeitung des Plans 
oder Programms und vor dessen Annahme berücksichtigt werden. 

• Überwachung: Die erheblichen Auswirkungen der Durchführung der Pläne und Programme sind zu über-
wachen (Monitoring). 

 
Diese Anforderungen ergeben sich aus § 2 Absatz 4 Satz 1 BauGB, der die Gemeinde verpflichtet, für die 
Belange des Umweltschutzes eine Umweltprüfung durchzuführen. Die Pflicht zur Durchführung einer Um-
weltprüfung gilt auch bei einer Änderung oder Ergänzung von Bauleitplänen (§ 1 Absatz 8 BauGB). 
Im Laufe des Jahres 2017 wurde das BauGB zunächst geändert und am 03.11.2017 neu bekannt gemacht. 
Im Zuge dessen wurden auch Änderungen in den Vorgaben für die Durchführung der Umweltprüfung vor-
genommen. 
Für die vorliegende Planung ist dieser Rechtsstand maßgeblich. Die Umweltprüfung wird in Abschnitt IV 
dokumentiert. 
 
3.5 Bebauungsplanung (Vorläufer und benachbarte B-Pläne) 
 
Vorläufer-Planungen 
Der überwiegende Teil des Plangebiets ist noch nicht von der verbindlichen Bauleitplanung erfasst. Im 
Nordwesten reicht die Abgrenzung des Plangebiets in den Geltungsbereich des rechtswirksamen Bebau-
ungsplans Nr. D 63A, II. Abschnitt, Blatt 2 hinein. Hier erfolgt die Anknüpfung an die Stadtstraße „Conreb-
bersweg“, über die eine Anbindung sowohl an die A 31 (über die Anschlussstelle Nr. 2 „Pewsum/Conreb-
bersweg“) als auch zur K 241 „Neuer Weg“ (von und nach Pewsum bzw. Hinte) gegeben ist. 
Im Südosten des Plangebiets werden Teilbereiche der rechtskräftigen B-Pläne Nr. D 71 und Nr. D 2A über-
plant. Dies dient der Vorbereitung des Ausbaus des „Früchteburger Wegs“ und dem Ausbau des Knoten-
punkts am „Steinweg“ mittels eines Kreisverkehrsplatzes. 
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Benachbarte Bebauungspläne 
Nördlich benachbart (aber nicht angrenzend) liegt der Bebauungsplan D 156 Conrebbersweg West III. Ab-
schnitt Teil A (Wohnen) an. Dies ist der erste Bebauungsplan für Conrebbersweg West, der rechtswirksam 
ist und sich in der Umsetzung befindet. Unmittelbar südlich hieran grenzt der Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans D 156 Conrebbersweg West IV. Abschnitt (Wohnen) an. Dieser Bebauungsplan enthält den Teil 
der Trasse der Haupterschließung ab der Anschlussstelle Nr. 2 „Pewsum/Conrebbersweg“ der Bundesau-
tobahn als Festsetzung einer öffentlichen Straßenverkehrsfläche. Hieran schließt der vorliegende Bebau-
ungsplan unmittelbar an. Ein weiterer Teil der Trasse wird ebenfalls durch den Bebauungsplans D 156 Con-
rebbersweg West IV. Abschnitt (Wohnen) festgesetzt, da dieser auch einen Radweg und einen Graben ent-
lang des westlichen Siedlungsrandes von Conrebbersweg festsetzt. Der Graben reicht nach Süden bis ans 
Larrelter Tief heran. Insofern wäre eine Lücke an dieser Stelle des Geltungsbereichs der Klarheit des pla-
nerischen Zusammenhangs abträglich. Daher wurde entschieden, dass eine Lücke in den Geltungsbereich 
des vorliegenden Bebauungsplans kommt. 
Damit ist die Trasse der Haupterschließung Conrebbersweg West von der Autobahnanschlussstelle bis zur 
Anbindung an das innerstädtische Straßennetz vollständig festgesetzt. Die eingangs erwähnte Eigen-
schaft des planfeststellungsersetzenden Bebauungsplans kommt beiden Bebauungsplänen zu. Für die 
Förderfähigkeit nach dem GVFG ist die Schaffung von Baurecht durch 2 eigenständige Bebauungspläne 
unschädlich. 
Mit den B-Plänen im östlich gelegenen Stadtgebiet in Conrebbersweg wurden zum überwiegenden Teil 
Wohngebiete festgesetzt. 
 
 

II BESTANDSAUFNAHME (BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG) 
 
4 NUTZUNGEN UND EINFLÜSSE 
 
4.1 Gebietscharakteristik; Prägung 
 
Das Plangebiet liegt - abgesehen von der o. g. kürzlich begonnenen Umsetzung des Bebauungsplans D 156 
Conrebbersweg West III. Abschnitt Teil A (Wohnen) - in einem bislang noch nicht baulich genutzten Raum 
in westlicher Nachbarschaft zu den zusammenhängend bebauten Teilen der Stadt Emden (Conrebbers-
weg). Im Westen und Norden bildet die Autobahn eine Abgrenzung, im Süden das Larrelter Tief. 
Dieser Raum und damit auch der überwiegende Teil des Plangebiets wird von der Landwirtschaft als Grün-
land genutzt. Insgesamt herrscht eine extensive Nutzung (Weiden, Mähweiden und wenige Mähwiesen) 
vor. Das Grünland wird von einem Netz aus Gräben gegliedert, zudem sind viele Tümpel und andere Klein-
gewässer vorhanden. Auf der Fläche kommen insgesamt nur vereinzelte Gehölze vor, zusammenhän-
gende Bestände sind im Bereich der Autobahnanschlussstelle sowie entlang des Larrelter Tiefs zu finden. 
Der südöstliche Teil des Plangebiets, in dem vorhandene Straßen überplant werden, liegt innerhalb einer 
zusammenhängend bebauten Fläche. Dieser Teil Emdens ist in besonderem Maße von den hier kon-
zentriert vorhandenen öffentlichen Einrichtungen geprägt, z. B. mehrere Schulen, ein Gemeindezentrum, 
ein Theater und ein Hallenbad. 
 
4.2 Baugrunduntersuchungen 
 
Die Stadt Emden hat im Vorfeld der Planung ein Baugrundgutachten in Auftrag gegeben, das per Januar 
2016 vorliegt.4 Die wesentlichen Aussagen dieses Gutachtens werden nachfolgend zusammengefasst wie-
dergegeben. 

 
4 Institut für Geotechnik Hochschule Bremen (2016): Erschließung geplanter Wohnbauflächen 
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Wie für den Untergrund im Naturraum der Marschen typisch, besteht der oberflächennahe Boden aus Klei 
und Torf. Diese sind mangels ausreichender Tragfähigkeit und wegen ihres großen Setzungspotentials 
ohne Maßnahmen zur Baugrundverbesserung weder als Untergrund für die geplante Straße noch als Bau-
grund für Wohn‐ oder Gewerbebauten geeignet. Es sind daher Maßnahmen zur Baugrundverbesserung 
notwendig, so wie es auch an anderen Stellen im Stadtgebiet erforderlich ist. 
Verkehrsflächen benötigen neben einem grundwasserfreien und frostsicheren Tragkörper ausreichender 
Dicke einen setzungsarmen Untergrund. Die im Baugebiet anstehenden Weichschichten sind jedoch nur 
gering tragfähig und stark frostempfindlich. Der Tragkörper muss daher aus geeignetem Material (ver-
dichteter Sand) hergestellt werden, dessen Grundwasserfreiheit die Anlage eines Entwässerungssystems 
in Gestalt von straßenbegleitenden Gräben erfordert. Zudem ist auch die ausreichende Entwässerung des 
Sandpolsters sicherzustellen, da sich sonst Niederschlagswasser im Unterbau sammelt, was zu Instabilitä-
ten führt. 
Es wird generell empfohlen, Trassen für die Verlegung der Kanalisation neben den Verkehrsflächen vorzu-
sehen, da Maßnahmen zu Minderung des Setzungsrisikos (Sandüberschüttung) auch für den Kanalbau 
vorteilhaft sind. Kanalbaumaßnahmen können dann nach Abtrag der Sandüberschüttung im Seitenbe-
reich der Straßentrasse erfolgen. Schächte in den Verkehrsflächen bergen dagegen die Gefahr des „Her-
auswachsens“. 
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung zum vorliegenden Bebauungsplan und zur 67. Änderung des Flä-
chennutzungsplans wurde das Erfordernis genauerer Untersuchungen im Hinblick auf die Umsetzbarkeit 
der verkehrlichen Erschließung (insbesondere Straßenbau) sowie der Oberflächenentwässerung offenbar. 
Daher beauftragte die Stadt Emden ein vertiefendes Baugrundgutachten.5 Aufgrund der Ergebnisse die-
ses Gutachtens wird die Umsetzbarkeit sowohl der verkehrlichen Erschließung als auch des Entwässe-
rungskonzepts (vgl. Kap. III5.3) unter vertretbarem Aufwand erwartet. 
Eine nähere Betrachtung der jeweiligen konkreten lokalen Gegebenheiten des Baugrunds und Entschei-
dungen über den Umgang damit sind der Fachplanung vorbehalten. 
 
4.3 Emissionen / Immissionen 
 
Es müssen die Emissionen von Verkehrslärm berücksichtigt werden, die künftig von der Haupterschlie-
ßung ausgehen, da diese als Immissionen die geplanten Baugebiete betreffen werden. 
Die erwartete zukünftige Situation wurde erstmals 2014 im Rahmen eines schalltechnischen Gutachtens 
untersucht.6 Diese Untersuchung hat ergeben, dass im Einflussbereich der Straße bedingt durch das er-
wartete Verkehrsaufkommen Schallimmissionen entstehen werden, die die für Allgemeine Wohngebiete 
anzustrebenden schalltechnischen Orientierungswerte überschreiten. 
Im Rahmen der Aufstellung der 67. Änderung des Flächennutzungsplans wurden die Schallemissionen de-
taillierter untersucht. Im Hinblick auf die Gesamtsituation im geplanten Stadtteil Conrebbersweg West ist 
zunächst festzustellen, dass nur im Norden östlich der Autobahnanschlussstelle und westlich der Bahnlinie 
streckenweise Lärmschutzwände vorhanden sind. Damit erfolgt für die übrigen Bereiche eine weitgehend 
ungehinderte Schallausbreitung. 
Das o. g. schalltechnische Gutachten wurde auf Grundlage der Fortentwicklung des Rahmenplans sowie 
der entsprechenden Anpassung der Verkehrsuntersuchung und weiterer Erkenntnisse fortgeschrieben. 
Die wesentlichen Ergebnisse werden nachfolgend zusammengefasst. 

 
im Stadtteil Conrebbersweg in Emden. 1. Bericht: Erschließungsgutachten für die Rahmenplanung. – Bremen, 
18.01.2016 
5 StraPs (Straßenbau Prüfstelle) GmbH (2019): Erschließung Bebauungsplan D 156 Conrebbersweg West Em-
den. Ingenieurgeologisches Streckengutachten. – Leer, 26.03.2019 
6 Zech Ingenieurgesellschaft (2014): Schalltechnischer Bericht Nr. LL9929.1/01 zur Lärmsituation im Bereich 
geplanter Wohnbauflächen im Stadtteil Conrebbersweg in Emden. – Lingen, 21.10.2014 
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Die schalltechnischen Untersuchungen zeigen, dass im geplanten Stadtteil während des Tageszeitraums 
Beurteilungspegel hervorgerufen werden, die den schalltechnischen Orientierungswert für Allgemeine 
Wohngebiete (WA) von 55 dB(A) nur in Teilbereichen im Süden und Osten einhalten. Nachts wird der 
schalltechnische Orientierungswert für Allgemeine Wohngebiete von 45 dB(A) bis auf den äußersten Sü-
den und einen kleinen Bereich im Osten in ganz Conrebbersweg West überschritten, insbesondere im Nah-
bereich der Straßen- und Bahntrassen. 
Möglichkeiten zum Schallschutz in der städtebaulichen Strukturplanung bieten insbesondere die Anord-
nung der Gebäude sowie die Grundrissgestaltung. Die Gebäude können z. B. entlang der Verkehrswege 
als geschlossene Gebäudezeilen oder Bauriegel ausgestaltet werden, die dahinterliegende Bereiche vom 
Schall abschirmen (Schallschatten). Innerhalb dieser Gebäude wären schützenswerte Räume vor-
zugsweise auf den schallquellenabgewandten Fassadenseiten anzuordnen, während auf den zugewand-
ten Fassadenseiten nicht schutzwürdige Nebenräume angeordnet werden können. Wohnräume an schall-
quellenzugewandten Fassadenseiten sind grundsätzlich möglich, allerdings sind dann entsprechend hö-
here Anforderungen an die Bauausführung zu stellen. Bei entsprechender Gebäudeanordnung werden 
auch schallgeschützte Außenwohnbereiche geschaffen, die im Schallschatten liegen und daher keine ei-
genen Schutzmaßnahmen benötigen. 
Aufgrund der festgestellten Verkehrslärmsituation sind – in Abhängigkeit von der jeweiligen Gebietsaus-
weisung – entsprechende Festsetzungen von Lärmschutzmaßnahmen zum Schutz von Wohn- und Auf-
enthaltsräumen sowie für Außenwohnbereiche (Balkone, Terrassen etc.) in der verbindlichen Bauleitpla-
nung erforderlich. Da im Nachtzeitraum in ganz Conrebbersweg West Beurteilungspegel größer als 
50 dB(A) vorliegen, sind schallgedämpfte Lüftungseinrichtungen für Schlafräume und zum Schlafen ge-
eignete bzw. entsprechend ausgerichtete Räume absehbar notwendig. Von Schallimmissionen stark be-
troffene Außenwohnbereiche können durch geeignete Abschirmungen (z. B. Lärmschutzwände im Nah-
bereich) geschützt werden. Im Bereich westlich der Bahntrasse in südlicher Verlängerung des „Franeker-
wegs“ wurde die Wirkung einer Lärmschutzwand auf die bestehende Bebauung unmittelbar westlich der 
Bahntrasse im vorliegenden Gutachten untersucht. Dies wurde zunächst dahingehend beurteilt, dass eine 
Lärmschutzwand nicht zwingend erforderlich ist, wohl aber für die Außenwohnbereiche im untersuchten 
Bereich eine effektive Schutzmaßnahme darstellt.7 Nach weitergehenden Untersuchungen wird nunmehr 
eine Lärmschutzwand als obligatorisch angesehen und damit in der verbindlichen Bauleitplanung (in der 
noch genauer zu bestimmenden Länge und Höhe) festzusetzen sein (s. u.). Da der Geltungsbereich des 
vorliegenden Bebauungsplans die genannten Bereiche entlang der Bestandsbebauung und parallel der 
Bahnstrecke nicht umfasst, sind keine Festsetzungen zum Schallschutz zu treffen. 
Im Hinblick auf die Beurteilung der Schallimmissionen der Haupterschließung ist zudem zu berücksichti-
gen, dass es sich um eine Stadtstraße mit überörtlicher Bedeutung handelt. Im Hinblick auf die Erfüllung 
ihrer Funktion sind städtebauliche Kompromisse unabdingbar. 
Die in den künftigen Bebauungsplänen zu treffenden Festsetzungen werden aus den jeweiligen detaillier-
ten Untersuchungsergebnissen weitergehender schalltechnischer Betrachtungen abgeleitet. Die sich 
hieraus ergebenden Hinweise für Anordnung und Höhe der Gebäude usw. werden berücksichtigt, so dass 
der Belang des Schallschutzes wie oben beschrieben mit der städtebaulichen Strukturplanung hinreichend 
berücksichtigt wird. So werden für jeden weiteren Abschnitt des Bebauungsplans D 156 eigene Schall-
schutzmaßnahmen definiert und festgesetzt. Damit wird dem planerischen Gebot der Konfliktbewälti-
gung entsprochen. Insofern ist es nicht notwendig, an die vorliegend geplante Trasse der Haupterschlie-
ßung angrenzende künftige Baugebiete in den Geltungsbereich aufzunehmen. 
Die konkreten Möglichkeiten zum Schallschutz wurden bereits im Rahmen des fortgeschriebenen schall-
technischen Gutachtens geprüft. Durch die Anordnung von Häusergruppen entlang der Haupterschlie-
ßungsstraße können deutliche Verbesserungen der verkehrsbedingten Schallimmissionssituation erreicht 

 
7 vgl. Zech Ingenieurgesellschaft (2020): Schalltechnischer Bericht Nr. LL14775.2/01 zum Bauleitplanverfahren 
Nr. D 156 „Conrebbersweg West, III. Abschnitt“ sowie zur 67. Änderung des Flächennutzungsplans im Stadtteil 
Conrebbersweg der Stadt Emden. – Lingen, 17.06.2020 
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werden. Weiteres Potenzial besteht in der Umsetzung von Schutzmaßnahmen, um den Schalleintrag 
durch die Autobahn von Norden her zu reduzieren. Dies bedarf allerdings keiner planerischen Vorbereitung 
durch Darstellung im Flächennutzungsplan und wäre bereits in der Bestandssituation zulässig. Aus der er-
weiterten schalltechnischen Betrachtung ergeben sich daher nach wie vor keine direkten Maßgaben für 
die verbindliche Bauleitplanung sowie die entsprechende Fachplanung innerhalb von Conrebbersweg 
West. 
Im Rahmen der Prüfung des Genehmigungsantrags zur 67. Änderung des Flächennutzungsplans durch das 
das Amt für regionale Landesentwicklung (ArL) als zuständige Genehmigungsbehörde stellte sich heraus, 
dass die Belange von Bürgern, die außerhalb des Änderungsbereichs wohnen, aber von planbedingt ver-
änderten Verkehrsstrukturen betroffen sind, zwar berücksichtigt wurden, aber nicht in ausreichender 
Form. Dies bezieht sich auf die Ermittlung und Bewertung der erwarteten Veränderung der Lärmsituation 
im Vergleich zum gegenwärtigen Bestand. Es ist nicht nur der reine Straßenneubau zu betrachten, son-
dern der Einfluss der sich verändernden Verkehrsstrukturen insgesamt. 
Vor diesem Hintergrund wurde eine ergänzende Untersuchung zu den bereits vorliegenden Schalltechni-
schen Gutachten durchgeführt.8 Für die Untersuchung relevant ist der Bereich zwischen Bahnstrecke und 
„Clara-Schumann-Straße“ sowie östlich der Bahnstrecke am „Früchteburger Weg“ und „Steinweg“. Hier 
sind 3 Fallgruppen nach ihrer Lage und der jeweiligen örtlichen Situation zu unterscheiden. 
Die erste Fallgruppe betrifft einige Gebäude im Nahbereich der Bahnstrecke zwischen der „Carl-Orff-
Straße“ und der „Fanny-Hensel-Straße“.  
Die zweite Fallgruppe betrifft Gebäude am „Früchteburger Weg“ sowie an der „Schweriner Straße“ und 
„Kösliner Straße“. 
In diesen beiden Bereichen wird an mehreren (nicht allen) untersuchten Punkten eine Erhöhung der ver-
kehrsbedingten Schallimmissionen erwartet, die  

• gemäß der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) als wesentliche Änderung anzusehen ist 
(Erhöhung um mindestens 3 dB(A)9 
und  

• die für die jeweils anzusetzende Gebietskategorie (allgemeine Wohngebiete und Mischgebiete) gel-
tenden Immissionsgrenzwerte überschreitet. 

Hieraus resultiert ein Anspruch der betroffenen Anlieger auf Lärmschutzmaßnahmen. 
Die dritte Fallgruppe betrifft die Bebauung im akustischen Einwirkungsbereich der geplanten Erschlie-
ßungsstraße westlich des Entwässerungsgrabens zwischen „Hohem Weg“ und Larrelter Tief bis zur „Clara-
Schumann-Straße“ sowie am „Steinweg“ (Bereich der BBS II Emden). Hier werden z. T. Erhöhungen der 
verkehrsbedingten Schallimmissionen erwartet, die gemäß der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BIm-
SchV) als wesentliche Änderung (> 3 dB(A)) anzusehen sind. Ansprüche auf Schallschutz entstehen daraus 
jedoch nicht, da die geltenden Grenzwerte der jeweils anzusetzenden Gebietskategorien (überwiegend 
allgemeines Wohngebiet, untergeordnet auch Mischgebiet) nicht überschritten werden. 
Für die erste Fallgruppe kann durch die Errichtung einer Lärmschutzwand westlich parallel zur Bahnstre-
cke Abhilfe geschaffen werden. Von einem 2,50 m hohen und entsprechend langen Bauwerk wird erwar-
tet, dass in den betroffenen Bereichen eine gemäß Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) rele-
vante Erhöhung der Schallimmission bzw. eine Überschreitung der jeweils geltenden Grenzwerte vermie-
den wird. 

 
8 Zech Ingenieurgesellschaft (2021): Weiterführende schalltechnische Untersuchung zur Lärmsituation im Be-
reich des Plangebiets D 156 „Conrebbersweg West“ in 26721 Emden. Berechnungsergebnisse für die Verände-
rung der Verkehrslärmsituation im Bereich bestehender Bebauung.  – Lingen, 26.03.2021 
9 Zum Vergleich: Nach den Erkenntnissen der Lärmwirkungsforschung kann der normal hörende Mensch Pe-
geländerungen um 1 dB(A) im Allgemeinen nicht als Änderung der Lautstärke wahrnehmen. Pegeländerungen 
um 3 dB(A) können gerade wahrgenommen werden. Änderungen um 10 dB(A) werden als Verdoppelung der 
Lautstärke empfunden. 
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Die Voraussetzungen für die Errichtung einer Lärmschutzwand sind gegeben: Es stehen ausreichend ver-
fügbare Flächen für die geplante Verlängerung des „Franekerwegs“ mit Lärmschutzwand zur Verfügung. 
Zwischen der künftigen Straßentrasse und den westlich benachbarten Grundstücken wird die vorhandene 
Grünfläche in ausreichendem Maß erhalten bleiben, so dass diese Lösung auch als städtebaulich verträg-
lich beurteilt wird. Die betreffenden Flächen befinden sich bereits im Eigentum der Stadt Emden. Insofern 
besteht hier kein Hindernis für den Planvollzug. Eine planungsrechtliche Festsetzung der Lärmschutzwand 
wird im Rahmen der Aufstellung eines Bebauungsplans erfolgen, der die betreffenden Bereiche umfasst. 
Für die zweite Fallgruppe sind aktive Schallschutzmaßnahmen, die sich städtebaulich befriedigend einfü-
gen würden, nicht erkennbar. Geräuschmindernde Fahrbahnbeläge sind bei den innerorts zulässigen Ge-
schwindigkeiten ohne Wirkung. Eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h brächte eine Minderung 
lediglich um 2 bis 3 dB, wobei die Schallimmissionen auch nicht an allen relevanten Punkten ausreichend 
reduziert werden können. Insofern sind passive Schallschutzmaßnahmen (z. B. lärmgedämmte Fenster 
und Lüftungseinrichtungen) vorgesehen. Die Kosten hierfür sind den betroffenen Anliegern voll oder an-
teilig zu erstatten. Diese sich hieraus ergebenden Kosten stehen in einem angemessenen Verhältnis zum 
Aufwand für die vorgesehenen Tiefbaumaßnahmen. Insofern ist hier kein Hindernis für den Planvollzug 
festzustellen. Konkrete und verbindliche Regelungen sind jeweils in den der Bauleitplanung nachgeordne-
ten Verfahren zu treffen. 
Für die dritte Fallgruppe sind keine Maßnahmen zum Schallschutz angezeigt. 
Der Belang des Schallschutzes ist bei der Entscheidung über die vorliegende Planung in die kommunale 
Abwägung einzustellen. Entsprechende Ausführungen sind in Kap. III6 zu finden. 
 
Mit der landwirtschaftlichen Nutzung im Umland Emdens gehen auch Geruchsimmissionen einher. Diese 
sind jedoch nicht als erheblich anzusehen, da sie durch die ganzjährig starke Luftbewegung verteilt werden 
und zudem nur vorübergehend vorliegen. Ein Rechtsschutz gegen flächige landwirtschaftliche Emissionen 
(z. B. durch Gülleausbringung) besteht nicht. Geruchsemittierende landwirtschaftliche Betriebe befinden 
sich weder im Plangebiet noch in unmittelbarer Nähe. 
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III PLANUNG (AUSWIRKUNGEN; MASSNAHMEN) 
 
5 KONZEPT 
 
5.1 Verknüpfung mit dem vorhandenen Straßennetz und innere Verkehrsabwicklung 
 
Die geplante Straße soll die Autobahnanschlussstelle Nr. 2 „Pewsum/Conrebbersweg“ der A 31 direkt mit 
dem Stadtteil Früchteburg verbinden. Dies schließt den Ausbau des „Früchteburger Wegs“ ein. Der Kno-
tenpunkt mit dem „Steinweg“ ist als Kreisverkehr vorgesehen. Von hier aus ist über den „Steinweg“ in 
Richtung Süden die ca. 1 km südöstlich des Knotenpunkts gelegene Innenstadt Emdens erreichbar. 
Voraussetzung für diese direkte Verbindung ist die Herstellung einer neuen Querung der Bahnstrecke Em-
den – Norddeich in Höhe der Verlängerung des „Früchteburger Wegs“. Hierfür wird die Straßentrasse mit-
tels Unterführung unter der Bahnlinie hindurchgeführt (vgl. hierzu Kap. V12.3). Die ursprünglich ange-
dachte Lösung der Verlegung des höhengleichen Bahnübergangs vom „Steinweg“/„Franekerweg“ (etwa 
330 m nördlich der neuen Querung) ins Gebiet der vorliegenden Planung wurde verworfen, da hier eine 
Überschneidung mit dem Rangierbereich des Hauptbahnhofs besteht. Die sich hieraus ergebenden 
Schrankenschließzeiten wären im Hinblick auf die erwarteten Verkehrsmengen und den verursachten 
Rückstau nicht akzeptabel. Nach Eröffnung der Unterführung wird der Bahnübergang „Steinweg/„Frane-
kerweg“ aufgehoben. 
Der Zeithorizont für die Fertigstellung einer Unterführung inklusive der notwendigen Durchführung eines 
Planfeststellungsverfahrens ist mit etwa 10 Jahren anzusetzen. Vor diesem Hintergrund erfolgt eine inten-
sive Abstimmung zwischen Stadt und Deutscher Bahn. Es liegt eine Stellungnahme der Deutschen Bahn 
zum 2. Entwurf der 67. Änderung des Flächennutzungsplans vor, in der das gemeinsame Planungsvorha-
ben und die Abstimmung hierüber bestätigt wird. 
Im Dezember 2020 haben die DB Netz AG und die Stadt Emden eine Planungsvereinbarung dahingehend 
geschlossen, dass die Stadt Emden bezüglich der erforderlichen Planung in Vorleistung tritt. Die Stadt Em-
den hat daher direkten Einfluss auf die zeitlichen Abfolgen. 
Aufgrund dieser Rahmenbedingen ist eine neue Verbindungsstraße erforderlich, damit der bestehende 
Stadtteil Conrebbersweg an das geplante neue Verkehrsnetz sinnvoll und auf kurzem Weg angebunden 
werden kann. Hierfür ist es möglich, vom bestehenden Bahnübergang aus eine Anbindung an die Haupt-
erschließung über eine Straßentrasse zu schaffen, die westlich der Bahnlinie verläuft und mit einem Kno-
tenpunkt an die Haupterschließung angebunden wird (weiterer Kreisverkehr). Diese Verbindung wird 
nachfolgend als „Verlängerung Franekerweg‘“ bezeichnet. Geplant ist die Herstellung einer Straße, die mit 
einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h belegt ist. Es wird geprüft, ob diese Straßenverbin-
dung im notwendigen Zusammenhang mit der geplanten Eisenbahnunterführung steht und somit Be-
standteil des Planfeststellungsverfahrens werden muss. Die Verlängerung des „Franekerwegs“ wird ein 
wichtiger Bestandteil der inneren verkehrlichen Erschließung des südlichen Teils von Neu-Conrebbersweg 
sein. Eine darüber hinausgehende Funktion ist für die Zeit nach Aufhebung des Bahnübergangs „Stein-
weg“/„Franekerweg“ ausdrücklich nicht vorgesehen. 
Der Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) ist Teil der verkehrlichen Planungen. Nach Fer-
tigstellung der Haupterschließung kann die Route des Stadtverkehrs zu einem Ring geschlossen werden. 
Im neuen Stadtteil sollen voraussichtlich 3 neue Haltestellen eingerichtet werden. Mit ihrem Einzugsbe-
reich von jeweils 300 m decken diese praktisch die gesamte Fläche der Neubaugebiete und zudem den 
südlichsten Teil der östlich daran angrenzenden, bestehenden Wohngebiete ab. 
Im Erschließungskonzept für Conrebbersweg West wird auch der nicht-motorisierte Verkehr berücksich-
tigt. Dies erfolgt durch die Anlage eines durchgehenden Fuß und Radweges, der entlang des westlichen 
Randes von Conrebbersweg verläuft und eine Verbindung der Wohngebiete untereinander schafft. Der 
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Weg beginnt im Norden an der Stadtstraße „Conrebbersweg“, verknüpft Conrebbersweg und Conrebbers-
weg West über die Straße „Rysumer Reihe“, bindet im Süden an die Haupterschließung an und quert im 
weiteren Verlauf das Larrelter Tief über eine neu zu schaffende Brücke. 
Die Berücksichtigung von ÖPNV und nicht-motorisiertem Verkehr soll zur Entspannung der innerstädti-
schen Verkehrssituation beitragen, indem das private motorisierte Verkehrsaufkommen begrenzt wird. 
Dies entspricht den Zielen des Verkehrsentwicklungsplans der Stadt Emden. 
 
Die Abwicklung des anfallenden Verkehrs innerhalb der neuen Baugebiete erfolgt primär über zwei Kreis-
verkehre, von denen jeweils einer im Norden (in der Nähe der Autobahnanschlussstelle) und im Süden (in 
der Nähe des Larrelter Tiefs) angeordnet wird. Daneben sollen Erschließungsstraßen direkt von der Sam-
melstraße in die vorgesehenen Baugebiete hinein abzweigen. Diese untergeordneten Straßen sind weiter 
untergliedert in 

• Wohnsammelstraßen, die den Verkehr weiter verteilen bzw. sammeln und mit Parkstreifen und 
beidseitigen Gehwegen ausgestattet sind, und 

• Wohnstraßen mit Mischverkehrsflächen.  
Die konkrete Planung dieser Straßen erfolgt im Zusammenhang mit den zu erschließenden Baugebieten. 
Auf der Hauptachse der Sammelstraße wird auf der Fahrbahn beidseitig ein Radfahrstreifen  vorgesehen. 
Hinzu kommen Parkstreifen ebenfalls zu beiden Seiten, sowie anschließend daran jeweils ein Fußweg. 
Hieraus ergibt sich zusammen mit den weiteren erforderlichen Nebenanlagen wie Schutzstreifen eine ma-
ximale Breite der Trasse von 23 m. Die nachfolgende Abbildung 2 veranschaulicht die eben beschriebene 
Aufteilung. Durch den gewählten Ausbau wird zum einen der nicht-motorisierte Nahverkehr in Conreb-
bersweg West gefördert, da durch die beidseitige Anlage von Fuß- und Radwegen in beide Richtungen 
entsprechende Verbindungen geschaffen werden. Durch die ebenfalls beidseitigen Parkstreifen werden 
Unterbringungsmöglichkeiten für den ruhenden Verkehr direkt an der Haupterschließung geschaffen, was 
den entsprechenden Bedarf innerhalb der Baugebiete reduziert. In diesem Zusammenhang ist insbeson-
dere auf den zu erwartenden Besucherverkehr hinzuweisen. 
 

Abb. 2: Konzept für den Querschnitt der Hauptachse (ohne Maßstab) 

 
 
5.2 Auswirkungen auf den gesamtstädtischen Verkehr 
 
Das vorliegende Gutachten zu den gesamtstädtischen verkehrlichen Auswirkungen der Entwicklung des 
neuen Stadtteils basiert auf einer gesamtstädtischen Verkehrserhebung aus dem Jahr 2016 und Verkehrs-
zählungen im Bereich der Autobahn im Jahr 2018; unter Berücksichtigung der Aufstellung des Bebauungs-
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plans Nr. D 2 A (Stadtteil Früchteburg) im Bereich der weiterführenden Schulen (BBS I und II). Dieses Gut-
achten berücksichtigt die Änderungen im Zusammenhang mit der Aufstellung der 67. Änderung des Flä-
chennutzungsplans, insbesondere die vorgesehene Bahnunterführung der Haupterschließung.10 
Im Fokus stehen dabei zum einen die Nord-Süd-Achse der „Auricher Straße“ sowie die West-Ost-Achse 
K 39 „Abdenastraße“/„Jungfernbrückstraße“/ „Agterum“. Diese beiden Verkehrsachsen sind bereits im 
gegenwärtigen Zustand stark belastet und daher im Zusammenhang mit zusätzlichen Verkehren beson-
ders zu betrachten. Zudem wird der nördlich an die genannte West-Ost-Achse anschließende Straßenzug 
„Schützenstraße“/„Steinweg“/ „Boltentorstraße“ genauer untersucht, da er als Hauptsammelstraße eine 
Verknüpfung zwischen dem Hauptverkehrsstraßennetz und den neuen Baugebieten herstellen wird. 
Im Gutachten wurden die wichtigsten Knotenpunkte einzeln untersucht. Diese sind in der nachfolgenden 
Auflistung bezeichnet, damit sie in der veranschaulichenden Abbildung 3 leicht zu finden sind. Die Erkennt-
nisse über die zukünftigen verkehrlichen Auswirkungen der Entwicklung von Conrebbersweg West werden 
wie folgt zusammengefasst: 

• Der Innenstadtbereich insgesamt weist mit den zusätzlichen Verkehrsbelastungen nur geringe 
Veränderungen auf. 

• Knotenpunkt 1: Die Ampelkreuzung von „Auricher Straße“, „Schützenstraße“ und „Geibelstraße“ 
ist ausreichend leistungsfähig. Allerdings wird bereits im Bestand der recht kurze Rechtseinbiege-
streifen in der „Schützenstraße“ überstaut. Dieser Fahrstreifen sollte auf ca. 22 m verlängert wer-
den. 

• Knotenpunkt 2: Die Leistungsfähigkeit der Ampelkreuzung „Abdenastraße“/„Jungfernbrück-
straße“ und „Boltentorstraße“ verschlechtert sich geringfügig, wird jedoch noch als ausreichend 
beurteilt. 

• Knotenpunkt 3: Der nördliche vorfahrtgeregelte Anschluss an die A 31 (Auffahrt in Richtung An-
schlussstelle Nr. 1 „Emden West“, Abfahrt K 241 „Neuer Weg“) ist ausreichend leistungsfähig. 

• Knotenpunkt 4: Vom  südlichen vorfahrtgeregelten Anschluss an die A 31 (Auffahrt in Richtung 
Anschlussstelle Nr. 3 „Emden Mitte“, Abfahrt „Conrebbersweg“ wird keine ausreichende Ver-
kehrsqualität mehr erreicht. Um einen besseren Abfluss der Fahrzeuge aus dieser Zufahrt zu er-
möglichen, muss der Knotenpunkt mit einer Ampelanlage ausgestattet werden. 

Insgesamt zeigt die Verkehrsuntersuchung, dass die Entwicklung von Conrebbersweg West eine größere 
zusätzliche Verkehrsmenge nach sich zieht, aber das vorhandene Verkehrssystem in der Lage sein wird, 
diese aufzunehmen. Gewisse betriebliche und bauliche Optimierungen werden vom Gutachter empfoh-
len.11 
Die verkehrlichen Auswirkungen der vorgesehenen Siedlungsentwicklung werden damit als mit der Ver-
kehrsführung in der Stadt Emden verträglich angesehen. Eine Verbesserung der gesamtstädtischen Situ-
ation ist erstrebenswert, erfordert jedoch übergreifende Planungen mit weitreichendem Wirkungshori-
zont, die im Rahmen der vorliegenden Planung nicht geleistet werden können und sollen. In der Gesamt-
planung für Neu-Conrebbersweg wird eine Entspannung der Verkehrslage in Emden und Umgebung be-
rücksichtigt, insbesondere durch Begrenzung des privaten motorisierten Verkehrs durch Bereitstellung 
von attraktiven Alternativen (s. o.). 
 
 
 
 

 
10 SHP Ingenieure (2020): Emden. 2. Aktualisierung der Verkehrsuntersuchungen zum Rahmenplan Conreb-
bersweg. – Hannover, Mai 2020 
11 vgl. ebenda, S. 35 f 
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Abb. 3: Ausschnitt aus der digitalen topografischen Karte (DTK) mit Lage der im Verkehrsgutachten näher be-
trachteten Knotenpunkte (ohne Maßstab) 
 

 
 
5.3 Oberflächenentwässerung 
 
Die ursprüngliche Planung sah einen Fehnkanal entlang der Haupterschließung zwischen der Bahnstrecke 
im Südosten bis zum Kreisverkehr im Norden vor. Der Fehnkanal sollte analog zur verkehrlichen Haupter-
schließung eine Sammelfunktion für das abzuleitende Oberflächenwasser erfüllen und als Hauptarm des 
geplanten Netzes aus offen geführten Entwässerungskanälen in Neu-Conrebbersweg fungieren. 
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Die Haupterschließung ist im Oberflächenentwässerungskonzept für Conrebbersweg West berücksichtigt 
(vgl. Kap. I3.3) In der vorliegenden Planung ist nurmehr die ordnungsgemäße Abführung des von den Ver-
kehrsflächen abzuleitenden Oberflächenwassers zu berücksichtigen. Insofern werden ausreichende Flä-
chen für die entsprechenden Anlagen zur Verfügung gestellt (Entwässerungsrinnen, vgl. hierzu die Abbil-
dung in Kap. 5.1). Für die konkrete Ausgestaltung der Oberflächenentwässerung der Haupterschließung 
wird im Zuge der Planung und Anlage der Haupterschließung Sorge getragen. 
 

6 ABWÄGUNG 
 
Die Errichtung der vorliegend geplanten Straße ist ein wichtiger Bestandteil der Umsetzung des über Jahre 
von der Stadtverwaltung entwickelten Rahmenplans Conrebbersweg. Die Entwicklung des neuen Stadt-
teils soll zum Erhalt und zur Stärkung der Funktion Emdens als „gehobenes Mittelzentrum“ (Mittelzentrum 
mit oberzentralen Teilfunktionen) beitragen, indem die Siedlungsentwicklung auf Kernbereiche mit einer 
guten regionalen und überregionalen Verkehrsanbindung im Hinblick auf alle Verkehrsmittel konzentriert 
wird. Hierin werden auch Aspekte des demografischen Wandels und des Klimaschutzes berücksichtigt. 
Durch die Konzentration der Siedlungsentwicklung sinkt der Flächendruck auf die regional vorhandenen 
Freiräume. Hiervon profitieren der Tourismus, der ein bedeutender Wirtschaftszweig in der Region Em-
dens und in ganz Ostfriesland ist, sowie der Landschafts- und Naturschutz. Hier besteht eine Zielharmonie 
zwischen wirtschaftlichen Interessen und den Belangen von Umweltschutz und Nachhaltigkeit, da der ein-
zigartige Naturraum an der Nordseeküste die hauptsächliche Attraktion für Touristen darstellt. 
 
Ein weiteres Ziel der Planung besteht in der Verbesserung der Verkehrsführung innerhalb des Stadtgebie-
tes und der (über)regionalen Verkehrsanbindung. 
Hinsichtlich der Auswirkungen der vorliegenden Planung ist der Belang des Schallschutzes über die Aus-
führungen in Kap. II4.3 hinaus zu erörtern. 
Der Immissionsschutz hat einen hohen Stellenwert in der Bauleitplanung. Allerdings wird er bei der Auf-
zählung der bei der Bauleitplanung zu beachtenden Belange im BauGB gleichrangig benannt. Insofern ist 
er im Rahmen der Abwägung der städtebaulichen Gesamtsituation sowie der Entwicklungsmöglichkeiten 
und -absichten in einem angemessenen Verhältnis zu betrachten. 
Im vorliegenden Fall stehen die Belange des Schallschutzes im Zusammenhang mit den Vorteilen aus der 
verkehrlichen Erschließung. Im Rahmen der Planungen wurden verschiedene Alternativen geprüft und 
eine Vorzugsvariante gewählt, weil diese den ihr zugedachten Zweck am besten erfüllen wird (s. Kap. 5.1). 
In der Praxis von Stadtplanung und Städtebau sind „perfekte“ Lösungen allerdings selten möglich. Bedingt 
durch die unterschiedlichen Nutzungsabsichten und Anforderungen sind Kompromisse unabdingbar. Dies 
gilt wie erwähnt insbesondere dann, wenn eine Stadtstraße mit überörtlicher Funktion Gegenstand der 
Planungen ist. Dieses kann schnell dazu führen, dass die Orientierungswerte der Norm zum Schallschutz 
im Städtebau (DIN 18005) überschritten werden. In der weiteren rechtlichen Beurteilung ist zu unterschei-
den, ob es sich um Emissionen aus dem „Heranrücken“ eines Verkehrsweges (Neubau, Umbau oder Funk-
tionsänderung) an schützenswerte Nutzungen, dem „Heranrücken“ von schützenswerten Nutzungen an 
bestehende Verkehrswege oder beides gleichzeitig handelt. Der Bau von Verkehrswegen ist hierbei der-
zeit immer noch privilegiert, weil die in der 16. BImSchV genannten Werte die Schutzansprüche niedriger 
ansetzen als die in der DIN 18005 genannten Werte. Rechtlich bedeutsam ist allerdings, dass es sich bei 
den 16. BImSchV-Werten um Grenzwerte und bei den DIN 18005-Werten um Orientierungswerte handelt, 
die abwägungserheblich sind. 
Bezüglich der in Kap. II4.3 genannten ersten Fallgruppe ist darauf hinzuweisen, dass die Grenzwerte der 
Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) z. T. bereits im Bestand überschritten werden, v. a. im 
Nachtzeitraum. Hierfür ist die erhebliche bestehende Belastung durch die Schallemissionen der Bahnstre-
cke verantwortlich. Nach Umsetzung der Planung treten die von der Verlängerung des „Franekerwegs“ 
herstammenden Lärmemissionen hinzu. Auf die Verlängerung des „Franekerwegs“ kann jedoch nicht ver-
zichtet werden, da sie ein essentieller Bestandteil der inneren verkehrlichen Erschließung zur Anbindung 
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des besiedelten Bereichs (Conrebbersweg) an die neue Haupterschließungsstraße und an die neue Que-
rung der Bahnlinie sein wird (vgl. Kap. 5.1). In einer solchen städtebaulich schwierigen Situation verlangen 
die Anforderungen der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) keine flächendeckende Einhaltung 
der Grenzwerte, wie auch aus den oben erläuterten Voraussetzungen für den Anspruch auf Schallschutz-
maßnahmen hervorgeht. Für die vorliegende Planung ist zu erwarten, dass die Grenzwerte auch bei Er-
richtung einer Lärmschutzwand nicht an jedem Ort innerhalb der vorhandenen Bebauung eingehalten 
werden können. Allerdings wird die Zusatzbelastung an diesen Punkten unter dem o. g. Schwellenwert 
von 3 dB(A) bleiben. Damit werden absehbar keine bzw. keine wesentlichen Verschlechterungen eintre-
ten. Die dauerhaft gegebene Unterschreitung der als Grenze der Unzumutbarkeit geltenden Werte von 
70/60 dB(A) tags/nachts kann mit hinreichender Sicherheit angenommen werden. Eine weitere Erhöhung 
der Schallimmissionen durch künftige Planungen der Stadt Emden ist nicht zu erwarten, da mit der Um-
setzung des Rahmenplans Conrebbersweg das Potenzial für die städtebauliche Entwicklung in diesem Teil 
Emdens als ausgeschöpft anzusehen ist. Insofern werden die Anforderungen der Verkehrslärmschutzver-
ordnung (16. BImSchV) insgesamt ihrer Intention nach eingehalten. Die Anbindung des „Franekerwegs“ 
an die neue Haupterschließung mit Errichtung einer begleitenden Lärmschutzwand stellt damit einen 
tragfähigen städtebaulichen Kompromiss dar. 
Hinsichtlich der in Kap. II4.3 genannten zweiten Fallgruppe ist festzustellen, dass die passiven Schall-
schutzmaßnahmen, auf die hier ein Anspruch besteht, gemäß den rechtlichen Vorgaben der Verkehrs-
wege-Schallschutzmaßnahmenverordnung (24. BImSchV) zu dimensionieren sind. Hierdurch wird sicher-
gestellt, dass die zulässigen Nutzungen vor schallbedingten Beeinträchtigungen geschützt werden. Ana-
log zur ersten Fallgruppe stellen die passiven Schallschutzmaßnahmen damit ebenfalls einen tragfähigen 
städtebaulichen Kompromiss dar. 
Zwischen einem Teil der ersten und der gesamten dritten Fallgruppe bestehen Parallelen. Daher wird 
nachfolgend eine zusammenfassende Betrachtung vorgenommen. 
Für die genannten Bereiche ist festzustellen, dass die erwarteten Erhöhungen der verkehrsbedingten 
Schallimmissionen um mehr als 3 dB(A) in keinem Fall zur Überschreitung der für die jeweilige Gebietska-
tegorie geltenden Grenzwerte gemäß Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) führen werden. Da-
mit bleiben die jeweiligen Schutzansprüche gewahrt. Teilweise sind durchaus deutliche Erhöhungen der 
Schallimmissionen zu erwarten. Diese treten allerdings dort auf, wo gegenwärtig eine vergleichsweise ru-
hige bis sehr ruhige Lage am Siedlungsrand mit entsprechendem Abstand zur Bahnstrecke gegeben ist. 
Auf die Erhaltung einer solchen Lage besteht für die Anlieger kein rechtlicher Anspruch, da dies die städ-
tebauliche Entwicklung unverhältnismäßig einschränken würde. Insofern muss allgemein damit gerechnet 
werden, dass in der Nachbarschaft eine Intensivierung der Nutzung bzw. weitere Bebauung erfolgen kann. 
Unter Bezugnahme auf die obigen Ausführungen ist darauf hinzuweisen, dass nochmalige Erhöhungen der 
Schallimmissionen infolge von Planungen der Stadt Emden auch hier nicht zu erwarten sind. 
In Anbetracht der hohen Bedeutung der vorliegenden Planung für die weitere Entwicklung der Stadt Em-
den wird die genannte Erhöhung der Schallimmissionen für zumutbar gehalten. 
 
Im Hinblick auf die Belange von Natur und Landschaft sind negative Auswirkungen der Planung zu ver-
zeichnen. Durch die Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung und die nachfolgende Bebauung werden 
in großem Umfang wertvolle Biotope beseitigt bzw. wesentlich verändert, was auch von Relevanz für den 
Artenschutz ist. Zudem werden auch die ökologischen Funktionen und Abläufe im Hinblick auf Boden und 
Wasser beeinträchtigt. 
Im Zuge des o. g. Beginns der Umsetzung des Rahmenplans Conrebbersweg erfolgt die verkehrliche Er-
schließung zusammen mit der Entwicklung der Baugebiete (mit „Pariser Straße“ und „Luxemburger 
Straße“ als lokale Hauptachsen). Von einer solchen abschnittsweisen Realisierung kann für die vorliegende 
Planung jedoch nicht durchgehend ausgegangen werden, da die Herstellung einer leistungsfähigen Ver-
bindung zwischen dem gegenwärtig bereits vorhandenen Siedlungsbereich (bzw. den zeitnah umzuset-
zenden Neubaugebieten) und der Autobahnanschlussstelle mit zunehmenden Fortschritt der Bebauung 
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immer wichtiger wird. Auch die Errichtung der Haupterschließung ohne „flankierende“ Bebauung hat ne-
gative Auswirkungen auf die Belange von Natur und Landschaft. Während sich in diesem Fall die Flächen-
inanspruchnahme und damit der direkte Biotopverlust gemessen an der Gesamtfläche noch in Grenzen 
hält, bringt die zerschneidende Wirkung der Verkehrstrasse Beeinträchtigungen der hier vorhandenen Bi-
otope und Lebensgemeinschaften mit sich, die über den Geltungsbereich der vorliegenden Planung hin-
ausgehen. Hierbei handelt es sich um den Eintrag von Lärm und Abgasen, optische Beunruhigung und die 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes. 
Wie aus den obigen Ausführungen hervorgeht, hat die Stadt Emden den sparsamen Umgang mit der 
Ressource Freiraum in ihren stadtplanerischen Bemühungen und Überlegungen umfänglich berücksich-
tigt. Die erwarteten positiven Wirkungen gehen dabei über die Stadtgrenzen hinaus. Der geplante Fuß- 
und Radweg durch Conrebbersweg West sowie die Radwege an der Hauptverkehrsachse bieten gute Vo-
raussetzungen für eine ausgeprägte Nutzung des nicht-motorisierten Verkehrs im Gebiet der Stadt Em-
den, was als Beitrag zum Klimaschutz zu werten ist. Dies ist eine hinreichende Begründung für die Inan-
spruchnahme der Flächen für die Umsetzung des Rahmenplans Conrebbersweg. Dem Interesse hieran 
wird im Zuge der gemeindlichen Abwägung der Vorrang vor den nachteilig betroffenen Belangen von Na-
tur und Landschaft eingeräumt. 
Im Hinblick auf die zu leistenden Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen ist die Stadt Emden bereits 
vor Beginn des Verfahrens zu der Einschätzung gelangt, dass der anfallende Bedarf bewältigt werden 
kann. Auch wenn die Haupterschließung der weiteren Bebauung vorausgeht, fallen nicht sämtliche Aus-
gleichs- und Kompensationsmaßnahmen auf einmal an, sondern nur im Nahbereich der Trasse. Im Zuge 
der jeweiligen Verfahren der verbindlichen Bauleitplanung wird die abschnittsweise Bebauung des Gebie-
tes im Hinblick auf Natur- und Artenschutz insofern berücksichtigt, als dass verschiedene „Ausgleichs-Va-
rianten“ im nächsten Planungsschritt aufgeführt werden, je nachdem welcher Planungsabschnitt jeweils 
realisiert wird. Hierbei werden die unterschiedlichen Wertigkeiten innerhalb des Plangebiets beachtet. Es 
ist vorgesehen, dass bei der jeweiligen Umsetzung der Planungen keine Eingriffe in benachbarte unbe-
rührte Flächen erfolgen und indirekte Beeinträchtigungen durch geeignete Maßnahmen so weit wie mög-
lich vermieden bzw. minimiert werden. Hierdurch entstehen Möglichkeiten, die Kompensationsflächen 
parallel bzw. im Vorgriff auf die Inanspruchnahme für die Bebauung zu entwickeln. Damit bestehen keine 
erheblichen Hindernisse für den Planvollzug. 
Dieses Vorgehen hat im Laufe der begonnenen Entwicklung von Conrebbersweg West praktische Bestäti-
gung erfahren. Im Zuge dessen ist es der Stadt Emden gelungen, ausreichend Ausgleichs- und Kompensa-
tionsflächen für den III. und IV. Abschnitt des Bebauungsplans D 156 „Conrebbersweg West“ zu sichern. 
Eine ausführliche Behandlung der Belange des Umwelt- und Naturschutzes sowie der Landschaftspflege 
ist dem Umweltbericht zu entnehmen (siehe Kap. IV). 
 
Mit der Flächeninanspruchnahme geht auch der Entzug von Flächen einher, die gegenwärtig landwirt-
schaftlich genutzt werden.  
Die Stadt Emden hat die Flächen innerhalb des Plangebiets freihändig erworben. Mit dem Erwerb bisher 
landwirtschaftlich genutzter Flächen werden den bisherigen Eigentümern Möglichkeiten eröffnet, ander-
weitig neue landwirtschaftliche Flächen zu erwerben, Betriebsstrukturen zu verändern oder sich hinsicht-
lich neuer Einkommensquellen umzuorientieren. Der Flächenerwerb durch die Stadt bringt auch Verände-
rungen der bestehenden Pachtverhältnisse mit sich, u. a. deren Beendigung. Hieraus resultiert jedoch 
ebenfalls keine Sozialproblematik. Existenzgefährdungen durch den Flächenentzug sind nicht abzusehen. 
Da die Stadt auch die bestehenbleibenden landwirtschaftlichen Flächen in unmittelbarer Nähe des Auto-
bahnrings erworben hat, können diese weiterhin gepachtet werden. Die Zugänglichkeit der (zunächst) in 
landwirtschaftlicher Nutzung verbleibenden Flächen zur Bewirtschaftung wird durchgängig und dauerhaft 
sichergestellt. 
Bei den betreffenden Flächen innerhalb der zukünftigen Baugebiete von Conrebbersweg West handelt es 
sich weit überwiegend um keine ertragsstarken Standorte, was sich in ihrer Nutzung widerspiegelt. Die 
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entzogenen Flächen haben also keine besondere Bedeutung für die Landwirtschaft im Hinblick auf die Er-
tragssicherung. Im Hinblick auf die Einschränkungen der Flächennutzung, die sich aus der Festsetzung von 
Kompensationsmaßnahmen ergeben, befindet sich die Stadtverwaltung in ständiger Abstimmung mit 
den Vertretungen der Landwirtschaft. Die Bemühungen der Stadt um Kompensationsflächen stehen da-
bei im Einklang mit dem eben erläuterten Vorgehen beim Flächenerwerb. So wird vorzugweise von sich 
bietenden Möglichkeiten Gebrauch gemacht, die Ländereien von Hofstellen zu erwerben, für die eine Auf-
gabe des Betriebs absehbar ist. Lage und Umfang der Kompensationsflächen werden im vorliegenden und 
den nachfolgenden Verfahren zur verbindlichen Bauleitplanung offengelegt, an denen die Vertretungen 
der Landwirtschaft ebenfalls beteiligt werden. Auf den Kompensations- und Ausgleichsflächen ist weiter-
hin eine landwirtschaftliche Nutzung vorgesehen, allerdings sind zur Erreichung der Ausgleichsziele Nut-
zungsauflagen unumgänglich. 
 
Die Belange der Wasserwirtschaft werden nicht beeinträchtigt, da die ordnungsgemäße Oberflächenent-
wässerung sowohl innerhalb des Plangebiets als auch der angrenzenden Flächen sichergestellt wird.  
 
 

7 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
 
7.1 Öffentliche Straßenverkehrsflächen 
 
Der Geltungsbereich ist für die Anlage der Haupterschließungsstraße von Conrebbersweg West gemäß 
oben beschriebenem Konzept vorgesehen und wird dementsprechend als öffentliche Straßenverkehrsflä-
che festgesetzt. Weitere Differenzierungen, z. B. durch die Festsetzung von Verkehrsflächen besonderer 
Zweckbestimmung oder Grünflächen, erfolgen nicht, da für die konkrete Aufteilung der Flächen ausrei-
chend Spielraum für die technische Fachplanung bleiben soll. 
Die mögliche Lage der Verkehrsanlagen wird ohne Normcharakter eingetragen, um den Bebauungsplan 
anschaulicher zu gestalten. Eine Bindung für die Fachplanung entsteht hieraus nicht. 
 
7.2 Potenziell sulfatsaure Böden und Kampfmittel 
 
Da eine (mögliche) Belastung des räumlichen Geltungsbereichs mit potenziell sulfatsauren Böden (PASS) 
und Kampfmitteln besteht, werden textliche Festsetzungen getroffen, um die Einhaltung der einschlägi-
gen Anforderungen als Grundvoraussetzung für die Zulassung der geplanten Nutzung sicherzustellen (vgl. 
Kennzeichnungen unter Kap. V12.1). 
 

IV NATURSCHUTZRECHTLICHE UND –FACHLICHE BELANGE 
 
8 UMWELTBERICHT, ARTENSCHUTZRECHTLICHE UND FFH-VORPRÜFUNG 
 
Für die vorliegende Planung wurde der Umweltbericht separat erstellt. Er ist der Begründung als Anlage 
beigefügt. Hierin wird die Eingriffsregelung gemäß § 1a BauGB in Verbindung mit § 18 Bundesnatur-
schutzgesetz (BNatSchG) abgehandelt. Zudem werden die Verträglichkeit der Planung mit dem europäi-
schen ökologischen Netz Natura 2000 gemäß § 34 BNatSchG beurteilt und die sich ergebenden Anforde-
rungen zur Einhaltung der Bestimmungen zum besonderen Artenschutz gemäß § 44 BNatSchG darge-
stellt. Es werden die zu leistenden Kompensations- und Ausgleichsmaßnahmen ermittelt und ein Aus-blick 
auf deren Durchführung gegeben. Hierbei wird der Schutzstatus von Biotopen im Plangebiet gemäß § 30 
BNatSchG besonders berücksichtigt. Diese Ausführungen enthalten auch Angaben im Hinblick auf die 
Lage und Größe von Kompensationsflächen. 
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V SONSTIGE PLANUNGS-/ENTSCHEIDUNGSRELEVANTE ASPEKTE 
 
9 FLÄCHENBILANZIERUNG 
 
Innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs von 35.713 m² werden ausschließlich öffentliche 
Straßenverkehrsflächen festgesetzt. 
 

 

10 STÄDTEBAULICHE KALKULATION 
 
Die Umsetzung der vorliegenden Planung wird über einen Erschließungsvertrag geregelt, der zwischen 
dem Bau- und Entsorgungsbetrieb Emden (BEE) und dem Erschließungsträger abgeschlossen wird. Hierin 
ist auch die Schaffung der Straßenseitengräben sowie die Umlegung bzw. Verrohrung vorhandener Grä-
ben enthalten. 
 

11 UMSETZUNG; REALISIERUNG 
 
Mit dem vorliegenden Bebauungsplan wird ein Teil der bestehenden rechtskräftigen B-Pläne Nr. D 2A, Nr. 
D 63A, II. Abschnitt, Blatt 2 und Nr. D 71 überplant. Diese B-Pläne treten in den überplanten Bereichen 
nach Rechtswirksamkeit des vorliegenden Bebauungsplans außer Kraft. 
 

12 NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN, KENNZEICHNUNGEN, HINWEISE 
 
12.1 Kennzeichnungen 
 
Potenziell sulfatsaure Böden (PASS12) 
Aufgrund der Lage in der Marsch besteht im gesamten Plangebiet die Möglichkeit des Vorkommens von 
sulfatsauren Böden. Da diese Böden ein vielfältiges Gefährdungspotenzial aufweisen (Versauerung, er-
höhte Sulfatkonzentrationen, erhöhte Schwermetalllöslichkeit, hohe Gehalte an betonschädlichen Stof-
fen und hohe Korrosionsgefahr für Stahlkonstruktionen), wurden eine entsprechende Untersuchung in 
Auftrag gegeben.13 Im Zuge dessen wurden 110 Einzelbohrungen vorgenommen. Der Großteil der Proben 
weist keine potenziellen sulfatsauren Eigenschaften auf. Lediglich bei 6 der untersuchten Proben aus dem 
Tiefenbereich zwischen 0 m und 1 m u GOK (unter Geländeoberkante) ist eine Versauerung wahrschein-
lich. Daraus wird geschlossen, dass potenziell sulfatsaure Böden nur kleinräumig in isolierten Teilflächen 
auftreten. 
Im Rahmen der Erarbeitung eines ergänzenden Baugrundgutachtens wurden Bodenproben aus einer Tiefe 
bis unter 2 m unter Geländeoberfläche entnommen und analysiert. Auch in diesem Tiefenbereich ist das 
Vorkommen potenziell sulfsatsaurer Böden nur stellenweise zu erwarten.14 Damit wird keine Gefährdung 
der Umsetzbarkeit der vorliegenden Planung aufgrund von zu hohem Entsorgungsaufwand des Aushub-
materials gesehen. 

 
12 Abkürzung für den englischen Begriff „Potential Acid Sulfate Soils“ 
13 Ingenieurbüro IDV (2017): Bebauungsplan D 156 Conrebbersweg, Emden. Dokumentation der Untersuchun-
gen zur Bodenbeschaffenheit unter besonderer Berücksichtigung möglicher sulfatsaurer Eigenschaften. – 
Krummhörn, 23.01.2017 
14 StraPs (Straßenbau Prüfstelle) GmbH (2019): Erschließung Bebauungsplan D 156 Conrebbersweg West Em-
den. Ingenieurgeologisches Streckengutachten. – Leer, 26.03.2019, S. 41 
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Zusätzliche Untersuchungen wurden parallel zur Aufstellung der 67. Änderung des Flächennutzungsplans 
und für den Bebauungsplan D 156 III. Abschnitt, für die voraussichtliche Trasse der Haupterschließung so-
wie die Hauptwasserzüge bereits durchgeführt. Hierin wurde eine flächendeckende Untersuchung bis in 
eine Tiefe bis zu 4 m unter Geländeoberfläche durchgeführt.15 Die Befunde hinsichtlich des Vorkommens 
von potenziell sulfatsauren Böden bestätigen die obigen Ausführungen. 
Eine Verwertung dieser Böden auf der Fläche ist nicht bzw. nur mit technischen Sicherungsmaßnahmen 
möglich. Gemäß den Handlungsempfehlungen der Veröffentlichung „Geofakten 25“ des Landesamtes für 
Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) kommt eine Ablagerung in Betracht. Für die Durchführung einer 
solchen Maßnahme ist eine Ausnahmegenehmigung nach §28 Abs. 2 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes 
(KrWG) der zuständigen Bodenschutzbehörde notwendig. 
Auf die Hinweise der Gutachterbüros hin werden in den weiteren Planungen Möglichkeiten zur Minimie-
rung des anfallenden Bodenaushubes besonders in den Blick genommen. 
Im Hinblick auf die Erdarbeiten ist abzusehen, dass Eingriffe in den Boden im Zuge der Umsetzung des 
Rahmenplans Conrebbersweg v. a. für die Anlage von Gräben bzw. Kanälen erfolgen werden. Generell sind 
im Plangebiet jedoch keine umfangreichen Bodenabträge vorgesehen; tatsächlich kommen eher Aufhö-
hungen in Betracht. Anfallender Aushub wird daher auf den Flächen innerhalb des Autobahnrings verblei-
ben. Hierfür werden die o. g. technischen Sicherungsmaßnahmen zur Anwendung kommen. Die Ablage-
rung von PASS-Material erfolgt in einem abflusslosen Hochpolder, der in der Nähe der Autobahnan-
schlussstelle unmittelbar westlich des Westerhusener Neulandschloots angeordnet wird. Eine entspre-
chende Fläche für die Abfallentsorgung wird durch den Bebauungsplan D 156 IV. Abschnitt festgesetzt. 
 
Kampfmittel 
Die Stadt Emden und ihre Umgebung waren während des 2. Weltkriegs von Luftangriffen betroffen. Daher 
wurde zur abschließenden Klärung einer möglichen Kampmittelgefährdung eine Detail- 
Luftbildauswertung und Kampfmittelrecherche durchgeführt (Gefahrenerforschungsmaßnahme). 
Die Stadt Emden beauftragte erstmals im Mai 2014 eine Gefahrenerforschung hinsichtlich Kampfmittel. 
Während der Bearbeitung ergab sich die Notwendigkeit erweiterter Auswertungen, die im März 2016 und 
Mai 2017 beauftragt wurden.16 Die Auswertung des verfügbaren Materials berücksichtigt neben Bomben-
abwürfen auch militärische oder Luftschutzanlagen, da diese nach Kriegsende oft für die „Entsorgung“ von 
Kampfmitteln genutzt wurden, sofern sie vorhanden waren. 
Konkrete Blindgängerverdachtspunkte wurden nicht festgestellt. Einige der damals entstandenen Bom-
bentrichter bestehen heute noch; sie sind mit Wasser gefüllt und ähneln damit den sog. Söllern, die im 
Plangebiet ebenfalls vorhanden sind. Abgesehen von einer Flak-Batterie gab es im Plangebiet keine mili-
tärischen oder Luftschutzanlagen, die für die Gefahrenerforschung von Relevanz wären. 
Die Bereiche potenzieller Kampfmittelgefährdung beschränken sich damit auf die festgestellten Bomben-
trichter, da hier möglicherweise Blindgänger oder verbrachte Kampfmittel vorhanden sein können. Ver-
einzelte Funde von Kampfmitteln an anderer Stelle können jedoch nicht vollständig ausgeschlossen wer-
den. 
Der Bericht des Gutachters enthält eine Kampfmittelbelastungskarte, in der die Bereiche im Hinblick auf 
die potenzielle Kampfmittelgefährdung gekennzeichnet sind. Diese Karte wurde als Anlage in die vorlie-
gende Begründung aufgenommen. 
Empfehlung des Gutachters: 
Für den Fall, dass in den Bereichen potenzieller Kampfmittelgefährdung bodeneingreifende Arbeiten ge-
plant sind, sollten im Hinblick auf das bestehende Restrisiko aus Vorsorgegründen im Vorfeld, spätestens 

 
15 Ingenieurbüro Linnemann (2020): Bebauungsplan D 156 Conrebbersweg, Emden. Dokumentation der Bo-
denbelastungsuntersuchung auf sulfatsaure Böden und Altlasten. – Hude-Wüsting, Oktober 2020 
16 Sachverständigenbüro Staude (2017): Bericht Luftbildauswertung und Kampfmittelrecherche zur 
Verifizierung der Kampfmittelgefährdung. Bebauungsplan D 156 Conrebbersweg-West, Emden 
(2. Erweiterung). - Limbach-Oberfrohna, 25.09.2017 
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jedoch im Zusammenhang mit den Tiefbauarbeiten Maßnahmen zur Kampfmittelüberprüfung erfolgen. 
Bleiben dabei die "neuen Söller", d.h. die unverfüllten ehem. Bombentrichter als Objekte des Natur- bzw. 
Landschaftsschutzes unverändert erhalten, so sind dafür keine weitergehenden Untersuchungsmaßnah-
men erforderlich. 
Aufgrund der ermittelten Verdachtsmomente, d.h. der Bombentrichter, wird die Durchführung einer 
Oberflächensondierung entsprechend der konkreten örtlichen Situation an den Verdachtsbereichen emp-
fohlen. Vorgeschlagen wird eine EDV-gestützte Oberflächendetektion mittels ferromagnetischer Mess-
sonde. Sollten diese Messungen wegen oberflächennaher Störwerte (Schrott) nicht zielführend möglich 
sein, wäre alternativ eine sog. baubegleitende Kampfmittelräumung im Sinne der BGI 833 vorzusehen. 
Dabei erfolgt ein lagenweiser Abtrag der Bodenschichten (jeweils 20 - 30 cm) unter Aufsicht eines Feuer-
werkers (Befähigungsscheininhaber gem. § 20 SprengG) mit jeweils anschließender Sondierung der Ab-
tragsfläche und Freigabe oder (bei Belastung) mit einem weiterem Abtrag. 
Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens zur 67. Änderung des Flächennutzungsplans wurde vom Fach-
dienst Umwelt der Stadt Emden mitgeteilt, dass für die bislang nicht ausgewerteten Flächen an der Auto-
bahn sowie am Knotenpunkt „Früchteburger Weg“/„Steinweg“ ein Kampfmittelverdacht verbleibt. Hierzu 
liegen ergänzende Aussagen des Kampfmittelbeseitigungsdienstes des LGLN vor. Das entsprechende 
Kartenmaterial (Kampfmittelräumkataster BA-Nr.: OS 3439) wird der Begründung daher als weitere An-
lage beigefügt. Hier werden noch weitere Untersuchungen und nötigenfalls Beräumungen durchgeführt. 
Zwischenzeitlich sind für den Bereich von Conrebbersweg West weitere Luftbilder verfügbar geworden. 
Diese wurden ebenfalls einer Prüfung unterzogen. Das von der Stadt beauftragte Gutachterbüro stellt fest, 
dass der Vergleich zwischen den neu verfügbaren Aufnahmen und denen aus 2016/2017 keine neuen Er-
kenntnisse zu eventuell weiteren standortrelevanten Luftangriffen oder hinsichtlich neuer Verdachts-
punkte ergab. Damit haben die Ergebnisse der vorangegangenen Luftbildauswertungen unverändert Be-
stand.17 Die Lage der ermittelten Bombentrichter nach der aktuellen Untersuchung wird der Begründung 
als weitere Anlage beigefügt. Vom 18. bis zum 20.09.2023 wurden bereits Beräumungen durchgeführt, so 
dass für die in der vorstehend genannten Anlage registrierten Bombentrichter Nr. 201, 202, 203, 301 und 
101 per 30.09.2023 eine Arbeitsfreigabe erteilt wurde. 
 
12.2 Hinweise auf der Planzeichnung 
 
Die Baunutzungsverordnung gibt die Festsetzungsmöglichkeiten für die Bauleitplanung vor. Zur Klarstel-
lung, welche Fassung anzuwenden ist, wird auf der Planzeichnung ein entsprechender Hinweis angebracht 
(Hinweis Nr. 1). 
Weitere Hinweise betreffen rechtliche Vorgaben, die bei der Vorbereitung und Ausführung von Bauarbei-
ten sowie der Ausübung der zulässigen Nutzungen zu beachten sind (Hinweise Nr. 2 bis 9). 
 
12.3 Hinweise aus fachplanerischen Belangen 
 
Wasserrecht 
Die Einleitung von Oberflächenwasser bedarf der wasserrechtlichen Erlaubnis nach § 8 Wasserhaushalts-
gesetz (WHG). Für Umbaumaßnahmen an Gewässern (z. B. Herstellen, wesentliches Ändern) sind wasser-
rechtliche Genehmigungen nach § 68 WHG i. V. m. § 108 Niedersächsisches Wassergesetz (NWG) erfor-
derlich. Das gleiche gilt für Verrohrungen (Überfahrten/Überwegungen). Hierfür sind Genehmigungen 
nach § 36 des WHG i. V. m. § 57 NWG einzuholen. 
 
Eisenbahnrecht 
Der Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans schließt einen Teil der Bahnstrecke 1570 Emden – 

 
17 Sachverständigenbüro Staude (2023): Bebauungsplan Emden- Conrebbersweg West D 156, IV. Abschnitt. 
Verifizierung der Kampfmittelgefährdung.  - Limbach-Oberfrohna, 24.02.2023 
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Jever ein. Bei diesen Flächen handelt es sich um gewidmete Eisenbahnbetriebsanlagen, die dem Fachpla-
nungsvorbehalt des Eisenbahn-Bundesamtes (EBA) unterliegen. Änderungen an Eisenbahnbetriebsanla-
gen unterliegen dem Genehmigungsvorbehalt des EBA gemäß § 23 Abs. 1 Allgemeines Eisenbahngesetz 
(AEG) i. V. m. § 3 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 Satz 2 Bundeseisenbahnverkehrsverwaltungsgesetz  
(BEVVG) i. V. m. § 18 AEG. 
Für die vorbereitende Bauleitplanung gilt, dass Darstellungen des Flächennutzungsplans sich inhaltlich mit 
fachplanerischen (Plan)Feststellungen vereinbaren lassen müssen. Städte und Gemeinden dürfen aber 
Planverfahren in Gang setzen, wenn mit hinreichender Sicherheit eine plankonforme Änderung bevor-
steht. Dies ist im Fall der 67. Änderung des Flächennutzungsplans zu konstatieren. Die gewählte Darstel-
lung überdeckt im Bereich der geplanten Unterführung der Haupterschließung die Darstellung von Bahn-
anlagen. Dies dient der Verdeutlichung der Tatsache, dass hier der Fluss des Straßenverkehrs nicht durch 
Wartezeiten an einem Bahnübergang unterbrochen wird. Die Festsetzung von Straßenverkehrsflächen im 
vorliegenden Bebauungsplan (III7.1) greift dies auf. Die Gleisanlagen und der Bahnbetrieb sollen rechtlich 
und baulich bestehen bleiben wie bisher und werden durch die geplanten Maßnahmen zur Querung der 
Bahnstrecke nicht beeinträchtigt.  
Bezüglich der langfristig geplanten Aufhebung des Bahnübergangs „Steinweg“/„Franekerweg“ steht die 
DB Netz AG bereits seit geraumer Zeit mit der zuständigen Stelle der Stadt Emden in Kontakt und beglei-
tet die verkehrliche Anbindung aktiv mit. 
 
 
Richtfunktrassen 
Durch den Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans verlaufen 3 Richtfunktrassen der Telefónica 
Germany GmbH & Co. OHG. Hierzu wurden im Rahmen der Aufstellung der 67. Änderung des Flächennut-
zungsplans folgende Informationen übermittelt: 

• die Fresnelzone der Richtfunkverbindungen 114551982, 114557191 befindet sich in einem vertika-
len Korridor zwischen 36 m und 66 m über Grund 

• die Fresnelzone der Richtfunkverbindungen 114551904, 114551905 befindet sich in einem vertika-
len Korridor zwischen 33 m und 63 m über Grund 

• die Fresnelzone der Richtfunkverbindungen 114530068, 114531927, 114556625befindet sich in ei-
nem vertikalen Korridor zwischen 47 m und 77 m über Grund 

Es wurde ebenfalls ein Lageplan auf Basis eines Luftbildes übermittelt, aus dem ein Ausschnitt abgebildet 
wird (Abbildung 3).18 

 
18 Die hier wiedergegebene Abgrenzung entspricht dem Stand des Vorentwurfs und des 1. Entwurfs der 
67. Änderung des Flächennutzungsplans. 
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Abb. 4: Richtfunktrassen der Telefónica Germany 

 
 
Richtfunkverbindungen sind in die Bauleitplanung nur dann nachrichtlich zu übernehmen, wenn sie öffent-
lich-rechtliche Aufgaben erfüllen. Das Erfordernis der Übernahme von Richtfunkverbindungen (hier Mo-
bilfunkverbindungen und die Berücksichtigung der Belange der Mobilfunkbetreiber) ist rechtlich nicht ab-
schließend geklärt. Insoweit werden die von der Telefónica Deutschland genannten Trassen nur an dieser 
Stelle zu Informationszwecken aufgeführt. Eine Übernahme in die Planzeichnung erfolgt nicht. 
 
 

13 ZUSAMMENFASSENDE ERKLÄRUNG GEM. § 10 (4) BAUGB 
 
(Nach Fassung des Satzungsbeschlusses wird an dieser Stelle die zusammenfassende Erklärung eingefügt.) 
 
Emden,       
 
 
David Malzahn Irina Krantz 
Leiter FD Stadtplanung Stadtbaurätin 
 
 
 

  



 

 

Bebauungsplan D 156 – I. Abschnitt „Conrebbersweg West“ – Begründung (Entwurf) 27 

 

14 VERFAHRENSVERMERKE 
 
Der Verwaltungsausschuss der Stadt Emden hat in seiner Sitzung am 23.10.2017 die Aufstellung des Be-
bauungsplans Nr. D 156 „Conrebbersweg West, I. Abschnitt“ beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss 
wurde am       ortsüblich bekanntgemacht. 
 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Absatz 1 BauGB erfolgte in der Zeit vom       bis 
     . 
 
Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange § 4 Absatz 1 BauGB 
erfolgte per Anschreiben vom       mit der Aufforderung zur Abgabe von Stellungnahmen bis zum      . 
 
Der Verwaltungsausschuss der Stadt Emden hat in seiner Sitzung am       dem Entwurf des Bebauungs-
plans Nr. D 156 „Conrebbersweg West, I. Abschnitt“ und der Begründung zugestimmt. Ort und Dauer der 
öffentlichen Auslegung wurden am       ortsüblich bekanntgemacht. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. D 156 „Conrebbersweg West, I. Abschnitt“ und der Begründung mit 
Umweltbericht haben gemäß § 3 Absatz 2 BauGB zusammen mit den wesentlichen, bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen in der Zeit vom       bis zum       öffentlich ausgelegen. 
 
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange § 4 Absatz 2 BauGB erfolgte per 
Anschreiben vom       mit der Aufforderung zur Abgabe von Stellungnahmen bis zum      . 
 
Der Rat der Stadt Emden hat den Bebauungsplan Nr. D 156 „Conrebbersweg West, I. Abschnitt“ nach Ab-
wägung der Stellungnahmen in seiner Sitzung am       gemäß § 10 BauGB als Satzung sowie die Begrün-
dung mit Umweltbericht beschlossen. 
 
 
 
Stadt Emden,       
 
 
 
Tim Kruithoff 
Oberbürgermeister 
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